
 

 
 

 
 
 
 
 

N E W S L E T T E R 

Personalwirtschaft / Arbeitsrecht Dezember 2022 

 

____________________________________ 

 

Thema dieser Ausgabe 

   

 Neu ab 1.1.2023: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen müssen elektronisch abgerufen werden!  

   

____________________________________ 

Ab dem 1.1.2023 erhalten gesetzlich versicherte Ar-

beitnehmer die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 

nicht mehr auf Papier ("gelbe Zettel") für den Arbeitge-

ber. Vielmehr übermitteln die Ärzte die Daten zur Ar-

beitsunfähigkeit elektronisch an die Krankenkassen. 

Der Arbeitgeber bzw. die lohnabrechnende Stelle muss 

dann die Daten elektronisch bei den Krankenkassen 

abrufen (sog. Pull-Prinzip“). Das Verfahren zur elektro-

nischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) ist für 

die Arbeitgeber ab 2023 verpflichtend.  

 

Dies hat großen Einfluss auf die Prozesse in den Per-

sonalabteilungen und in der Zusammenarbeit mit Steu-

erberatern. Die Prozesse müssen dringend neu defi-

niert werden. 

 

 

Wie wurde die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

bisher gehandhabt? 

 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wurden bisher von 

Vertragsärzten, Vertragszahnärzten oder Krankenhäu-

sern in Papierform erstellt. Diese sogenannten „gelben 

Zettel“ bestätigten, dass der Arbeitnehmer wegen einer 

festgestellten Erkrankung seine Arbeitsleistung nicht 

erbringen kann.  

 

 

 

 

 

 

Wie läuft das neue Verfahren der eAU ab? 

 

Das neue Verfahren zur elektronischen Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigung läuft im Wesentlichen in folgenden 

Schritten ab: 

 

 Schritt 1: Der Arbeitnehmer meldet sich, wie bisher 

auch, bei seinem Arbeitgeber krank. 

 Schritt 2: Der Arbeitnehmer geht, wie bisher, zum 

Arzt, um sich seine Erkrankung bestätigen zu las-

sen. 

 Schritt 3: Der Arzt erstellt eine Arbeitsunfähigkeits-

bescheinigung. Diese übermittelt er auf elektroni-

schem Weg an die Krankenkasse. Der Arbeitneh-

mer erhält einen Durchschlag in Papierform für 

mögliche Störfälle. 

 Schritt 4: Da der Arbeitgeber bzw. die lohnabrech-

nende Stelle die eAU nicht automatisch von der 

Krankenkasse erhält, muss er nun selbst tätig wer-

den. Der Arbeitnehmer muss die Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigung abrufen. Die Abfrage muss eini-

ge Datenenthalten, insbesondere den Namen des 

Arbeitnehmers, den Beginn der Arbeitsunfähigkeit 

sowie eine Angabe, ob die Arbeitsunfähigkeit auf-

grund Krankheit, eines Arbeitsunfalls oder eines 

sonstigen Unfalls besteht.  

 Schritt 5: Die Krankenkasse gleicht die vom Arbeit-

geber abgerufenen Daten mit den vom Arzt übermit-

telten Daten ab. Anschließend wird die eAU über 

das elektronische Rückmeldeverfahren bereitge-

stellt. 
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Kann ein pauschaler Abruf erfolgen? 

 

Ein pauschaler Abruf von eAU-Daten ist nicht zulässig. 

Die eAU können nur individuell für den jeweiligen Ar-

beitnehmer angefordert werden. 

 

 

Wie schnell geht der Abruf der eAU? 

 

Der Abruf ist erst einen Tag nach Überschreiten der 

Attestpflicht bei der Krankenkasse möglich, also grund-

sätzlich ab dem vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit. 

 

Die Bereitstellung der eAU durch die Krankenkassen 

kann einige Tage dauern, nach derzeitigen Stand ma-

ximal bis 14 Tage. 

 

 

Welche Arbeitnehmer sind betroffen? 

 

Das neue Verfahren der eAU ist bei allen gesetzlich 

versicherten Arbeitnehmern anzuwenden. Es gilt auch 

für geringfügig entlohnte Beschäftigte (Minjobs) und 

kurzfristig Beschäftigte.  

 

Ausgenommen vom neuen Verfahren der eAU sind 

privat versicherte Arbeitnehmer und Beihilfeberechtigte. 

Es gilt auch nicht für Arbeitsunfähigkeitsbescheinigun-

gen aus dem Ausland, Minijobs in Privathaushalten und 

für sonstige Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, wie 

beispielsweise bei kranken Kindern. In diesen Fällen 

bleibt es auch nach dem 1. Januar 2023 beim bisheri-

gen Verfahren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Ärzte nehmen an den neuen Verfahren teil? 

 

Grundsätzlich nehmen alle Ärzte, Zahnärzte und Kran-

kenhäuser teil. Nicht beteiligt sind derzeit Privatärzte, 

Ärzte im Ausland und Rehabilitationseinrichtungen, 

Physio- und Psychotherapeuten. 

 

 

Ist der Arbeitnehmer zur Krankmeldung verpflich-

tet? 

 

Die eAU ändert nur den Prozess der Vorlage der Ar-

beitsunfähigkeitsbescheinigung. Die arbeitsrechtlichen 

Vorgaben bleiben unverändert.  

 

Der Arbeitnehmer ist nach § 5 Abs. 1 EFZG verpflichtet, 

dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren vo-

raussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert 

die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat 

der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über 

das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren vo-

raussichtliche Dauer spätestens an dem darauffolgen-

den Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berech-

tigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu 

verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in 

der Bescheinigung angegeben, ist der Arbeitnehmer 

verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzule-

gen. 

 

 

 

 

 
© DATEV e.G. 
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Gibt es noch Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 

auf Papier? 

 

Im neuen Verfahren zur elektronischen Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigung erhält der gesetzlich versicherte 

Arbeitnehmer vom Arzt einen Durchschlag in Papier-

form für mögliche Störfälle. Zeitnah soll es für den Pati-

enten möglich sein, dass der Durchschlag auch in die 

elektronische Patientenakte einspeichert werden kann. 

 

Im Übrigen gibt es Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 

auf Papier nur für die nicht vom neuen Verfahren be-

troffenen Fälle (siehe hierzu bereits zuvor). 

 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung befürchtet 

jedoch, dass nicht alle Arbeitgeber ab Januar 2023 

technisch und organisatorisch in der Lage sein werden, 

die eAU digital abzurufen und weiterhin Papierausdru-

cke von ihren Arbeitnehmern fordern werden. Ärzte 

sollten daher, so die Empfehlung, selbst entscheiden, 

ob sie ab Januar 20232 vorerst weiterhin die AU-

Bescheinigung für den Arbeitgeber ausdrucken, um 

nachträgliche Anfragen der Patienten nach einer Pa-

pierbescheinigung zu vermeiden. Wie dies allerdings 

gehandhabt wird, ist unklar. Arbeitgeber sollten daher 

sehr zügig die Prozesse umstellen. 

 

 

Welche Daten werden gemeldet? 

 

Was meldet der Arzt der Krankenkasse? 

 

Der Arzt übermittelt den Namen der versicherten Per-

son, den Beginn und das Ende der Arbeitsunfähigkeit, 

die Kennzeichnung als Erst- oder Folgemeldung und 

macht Angaben, ob es Anhaltspunkte für einen Arbeits-

unfall gibt. 

 

Welche Daten übermittelt die Krankenkasse an den 

Arbeitgeber? 

 

Die Krankenkasse übermittelt dem Arbeitgeber den 

Namen der versicherten Person, den Beginn und das 

Ende der Arbeitsunfähigkeit sowie die Kennzeichnung 

als Erst- oder Folgemeldung. 

 

Der Arbeitgeber erfährt nicht, von welchem Arzt der 

Arbeitnehmer krankgeschrieben wurde und welche 

Diagnosen gestellt wurden. 

 

Ist die Datenübertragung sicher?  

 

Die Übermittlung erfolgt über die Telematikinfrastruktur, 

welche stark gesichert ist. Die Daten werden verschlüs-

selt übertragen. 

Die Krankenkasse prüft vor Übertragung an den Arbeit-

geber, ob eine Abrufungsberechtigung besteht. Diese 

besteht, wenn der Arbeitnehmer zum betreffenden 

Zeitpunkt tatsächlich Versicherter und auch Arbeitneh-

mer des abfragenden Arbeitgebers ist. 

 

 

Wie kann das neue Verfahren für die Lohnabrech-

nung abgewickelt werden? 

 

Ab dem 1.1.2023 müssen Arbeitgeber die eAU bei der 

Krankenkasse elektronisch abrufen. Eine automatische 

Bereitstellung durch die Krankenkassen erfolgt nicht. 

Es muss daher der gesamte Prozess rund um Arbeits-

unfähigkeitsbescheinigungen angepasst werden. Bisher 

wurden in der Regel die Arbeitsunfähigkeitsbescheini-

gungen vom Arbeitgeber gesammelt und der lohnab-

rechnenden Stelle (bspw. dem Steuerberater) für den 

Zeitpunkt der Lohnabrechnung zur Verfügung gestellt. 

Dies ist nicht mehr möglich, da die „gelben Zettel“ ent-

fallen. 

 

Das neuen Verfahrens zum Abruf der eAU kann für die 

Lohnabrechnung grundsätzlich auf zwei Wegen abge-

wickelt werden: 

 

Datenabruf durch den Arbeitgeber 

 

Der Arbeitgeber kann den Abruf der eAU selbst vor-

nehmen. Die eAU-Abfrage darf nur aus einem ITSG-

verifizierten System erfolgen. Hierzu gibt es wiederum 

verschiedene Möglichkeiten. Insbesondere ist der Abruf 

wie folgt möglich: 

 

 Ausfüllhilfe sv.net (nähere Informationen zu sv.net 

finden Sie auf der Seite der ITSG (sv.net FAQ 

(itsg.de)); 

 Zertifiziertes Zeitwirtschaftssystem; 

 DATEV Personaldaten (voraussichtlich ab Ende 

Januar 2023). 

 

Nachdem der Arbeitgeber die eAU erhalten hat, gibt er 

diese an die lohnabrechnende Stelle (bspw. Den Steu-

erberater) weiter. 

 

Bei einem eigenen Datenabruf des Arbeitgebers ergibt 

sich ein zeitlicher Vorteil. Nur so erhält der Arbeitgeber 

eine direkte, aktuelle Information über die Arbeitsunfä-

higkeitsbescheinigungen und liegt dem Arbeitgeber die 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen unverzüglich vor. 

 

 

  

https://www.itsg.de/produkte/sv-net/fragen-und-antworten-faq/
https://www.itsg.de/produkte/sv-net/fragen-und-antworten-faq/
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Datenabruf durch den Steuerberater 

 

Der Abruf der eAU kann auch durch die lohnabrech-

nende Stelle (bspw. dem Steuerberater) erfolgen. Es 

handelt sich um einen neuen kostenpflichtigen Service-

neben der Lohnabrechnung. 

 

Der Ablauf wird dann wie folgt sein müssen: 

 

 Der Arbeitgeber wird dem Steuerberater in vorab 

abzustimmenden Intervallen und in vorher abzu-

stimmender Form Informationen über die Krankmel-

dungen der Arbeitnehmer zur Verfügung stellen. 

Hierzu bietet sich eine elektronische Variante an, 

bspw. über eine digitale Personalakte. Dabei muss 

sicherstellt werden, dass der Steuerberater Informa-

tionen darüber erhält, welche Arbeitnehmer sich 

krankgemeldet haben und wer davon länger als drei 

Tage krank sein wird, sofern keine Verpflichtung 

besteht, bereits ab dem ersten Tag die Arbeitsunfä-

higkeit durch einen Arzt feststellen zu lassen. 

 Der Steuerberater wird auf Grundlage dieser Infor-

mationen den Abruf der eAU über die in der Kanzlei 

eingesetzte Lohnsoftware, beispielsweise von 

DATEV, vornehmen. Der Abruf der eAU durch den 

Steuerberater wird in zeitlicher Hinsicht im Zusam-

menhang der monatlichen Lohnabrechnung kumu-

liert erfolgen. Ein sofortiger Abruf je Krankmeldung 

erfolgt nicht. Der Abruf wird einige Tage vor dem 

Tag der Lohnabrechnung durchzuführen sein, da 

der Vorgang zwischen Abruf und Rückmeldung der 

eAU nach aktuellen Informationen im Durchschnitt 

drei bis vier, maximal aber auch 14 Tage dauern 

wird. 

 Der Steuerberater berücksichtigt die von der Kran-

kenkasse rückgemeldeten Fehlzeiten entsprechend 

bei der Lohnabrechnung. 

 Der Arbeitgeber erhält vom Steuerberater in vorab 

zu definierenden Zeiträumen, beispielsweise monat-

lich, eine Übersicht über den Stand der abgerufenen 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Auch hier bie-

tet sich der Einsatz einer digitalen Personalakte an. 

 

Der Abruf durch den Steuerberater erscheint, zumin-

dest aktuell, als empfehlenswert. Beim Steuerberater 

sind die technischen Voraussetzungen für den Abruf 

bereits vorhanden, so dass es wohl zu weniger techni-

schen Problemen kommen dürfte. 

 

 

Was haben Arbeitgeber jetzt zu tun? 

 

Der Arbeitgeber muss aufgrund der Einführung der eAU 

seine Prozesse rund um Arbeitsunfähigkeitsbescheini-

gungen anpassen. Insbesondere hat zu erfolgen: 

 

 Wir empfehlen, dass Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer 

über das neue Verfahren informieren. 

 Es sind die Daten zur gesetzliche Krankenkasse 

auch bei auch Minjobs und kurzfristig Beschäftigte 

für diesen Arbeitnehmer-Kreis einzuholen. Das 

neue Verfahren der eAU gilt auch für diese. 

 Mit der lohnabrechnenden Stelle ist zeitnah abzu-

stimmen, ob der Arbeitgeber selbst oder die lohnab-

rechnende Stelle den Abruf der eAU vornimmt und 

wie die Prozesse bei der Lohanarechnung sind.  

 

 

16.12.2022 

Dr. Johannes Stehr 
Rechtsanwalt Steuerberater 
Fachanwalt für Steuerrecht 
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